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SATZUNG 

zur 3. Änderung  
der Satzung der Stadt Elmshorn über die Erhebung von Beiträgen 

nach § 8 KAG für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von 
Straßen, Wegen und Plätzen  
(Straßenbaubeitragssatzung) 

 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57 ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 04.03.2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 153), und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung von 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-Holst. S. 27 ff.), zuletzt geändert §§ 4,6,8 und 10 durch das Gesetz vom 04.05.2022 
(GVOBI. Schl.-H. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch das Stadtverordneten-Kollegium vom 
29.09.2022 folgende Satzung für die Stadt Elmshorn erlassen:  
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für die Herstellung, den Ausbau, die Er-
neuerung und den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen (Straßenbaubeitragssatzung) in der Fassung 
vom 03.03.2008, zuletzt geändert am 18.10.2011, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Eingangsformel erhält folgende neue Fassung: 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57 ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 04.03.2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 153), und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung von 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-Holst. S. 27 ff.), zuletzt geändert §§ 4,6,8 und 10 durch das Gesetz vom 04.05.2022 
(GVOBI. Schl.-H. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch das Stadtverordneten-Kollegium vom 
29.09.2022 folgende Satzung für die Stadt Elmshorn erlassen:  
 
2.   § 5a wird eingefügt: 
 
Die Beitragspflicht gem. § 5 dieser Satzung entfällt ab dem 26.01.2018. 
 
Im Übrigen bleibt die Straßenbaubeitragssatzung in Kraft und sie gilt als Grundlage für die Festsetzung 
und Erhebung von bereits entstandenen Beiträgen fort. 

 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 26.01.2018 in Kraft.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Elmshorn, 15.11.2022 
 

gez. 
 

Hatje 
Bürgermeister 


